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Kreis Lippe 
 
497 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung 
 
An Frau Astrid Bartsch, letzte bekannte Anschrift: Berliner 
Allee 29 in 32756 Detmold, ist am 28.10.2013 unter dem 
Aktenzeichen 2.2.1 M74 / 15872 eine Ordnungsverfügung 
erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung konnte nicht zugestellt werden, da 
der Betroffene unbekannt verzogen ist oder seine Erreich-
barkeit nicht hergestellt ist. 
 
Gem. § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die Verfü-
gung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Anordnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr (FG 2.2), Felix-Fechenbach-
Str. 5, 32756 Detmold, Zimmer 192 in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 25.11.2013 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
 
 
Zantow 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
 
 
 
498 23. Sitzung des 8. Beirats bei der unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die 23. Sitzung des 8. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 
 

Mittwoch, den 11.12.2013, um 15.30 Uhr 
 

im Feuerwehrausbildungszentrum des Kreises Lippe, 
Blomberger Weg 60, 32657 Lemgo, 

 
Raum Köterberg 

 
statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungstermin 
am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 32756 Detmold, Felix-
Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
Detmold, 11.11.2013 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Hans-Dieter Wiesemann 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
 
 
 
499 Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 30.10.2013 
des Landrates des Kreises Lippe über die Änderung eines 
Familiennamens. 
 
Empfänger: Herrn  
  Thorsten Brunner 
 
  letzter bekannte Anschrift: 
 
 Bocksfelde 15  
 49751 Sögel 
  
Der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist unbe-
kannt.  
 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – LZG NRW – in der 
Fassung des Gesetzes vom 16.11.2010 der vorgenannte 
Bescheid öffentlich zugestellt. Durch diese öffentliche Zu-
stellung des Dokuments können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Den Bescheid kann der Empfänger in Zimmer 399 (Kreis-
haus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold) wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden einsehen und in Emp-
fang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Bestvater 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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500 Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 14.11.2013 
des Landrates des Kreises Lippe über die Änderung eines 
Familiennamens. 
 
Empfänger: Eheleute 
  Sabine und Karl-Heinz Fatho 
 
Der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist unbe-
kannt.  
 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – LZG NRW – in der 
Fassung des Gesetzes vom 16.11.2010 der vorgenannte 
Bescheid öffentlich zugestellt. Durch diese öffentliche Zu-
stellung des Dokuments können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Den Bescheid kann der Empfänger in Zimmer 399 (Kreis-
haus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold) wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden einsehen und in Emp-
fang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Bestvater 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
501 Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen-

Widmung eines öffentlichen Fuß- und Radwe-
ges 

 
Der von der Straße Auf dem Rhön abzweigende Fuß- und 
Radweg, Gemarkung Ehrsen-Breden, Flur 5, Flurstück 
364, ist ausgebaut. 
 
Der vorgenannte Weg wird hiermit gem. den §§ 2 und 6 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.NRW. S. 1028), zu-
letzt geändert durch Art. 1 ÄndG v. 22.12.2011 (GV.NRW. 
S. 731), in der z. Z. gültigen Fassung, für den öffentlichen 
Fußgänger- und Radfahrverkehr gewidmet. 
 
Die Widmung erstreckt sich auf den im anliegenden Plan 
schraffierten Bereich.  
 
Baulastträger dieses Weges ist die Stadt Bad Salzuflen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Kö-
nigswall 8, 32423 Minden, erhoben werden. Die Klage 
kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder in elektronischer Form, nach Maßga-
be der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
— ERVVO VG/FG — vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 
548), eingereicht werden. 
 
Bad Salzuflen, 31. Oktober 2013 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

KrBl. Lippe 25.11.2013 
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502 Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen-

Widmung einer öffentlichen Straße 
 
Die Straße „Auf dem Rhön", Gemarkung Ehrsen-Breden, 
Flur 5, Flurstücke 367, 369 und 370, ist ausgebaut. 
 
Die vorgenannte Straße erhält die Eigenschaft einer Ge-
meindestraße und wird hiermit gem. den §§ 2, 3 und 6 des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV.NRW. S. 1028), zu-
letzt geändert durch Art. 1 ÄndG v. 22.12.2011 (GV.NRW. 
S. 731), in der z. Z. gültigen Fassung, für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet. 
 
Die Widmung erstreckt sich auf den im anliegenden Plan 
schraffierten Bereich. 
 
Baulastträger dieser Straße ist die Stadt Bad Salzuflen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Kö-
nigswall 8, 32423 Minden, erhoben werden. Die Klage 
kann 
schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle oder in elektronischer Form, nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
ERVVO VG/FG — vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548), 
eingereicht werden. 
 
Bad Salzuflen, 31. Oktober 2013 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

KrBl. Lippe 25.11.2013 
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503 Widmung einer öffentlichen Straße 
 
Die „Platanenstraße", Gemarkung Schötmar, Flur 21, Flur-
stück 1052, ist ausgebaut. 
 
Die vorgenannte Straße erhält die Eigenschaft einer Ge-
meindestraße und wird hiermit gern. den §§ 2, 3 und 6 des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-West-
falen (StrWG NRW), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 1995 (GV.NRW. S. 1028), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 ÄndG v. 22.12.2011 (GV.NRW. S. 731), 
in der z. Z. gültigen Fassung, für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet. 
 
Die Widmung erstreckt sich auf den im anliegenden Plan 
schraffierten Bereich. 
 
Baulastträger dieser Straße ist die Stadt Bad Salzuflen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Kö-
nigswall 8, 32423 Minden, erhoben werden. Die Klage 
kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder in elektronischer Form, nach Maßga-
be der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
- ERVVO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548), 
eingereicht werden. 
 
Bad Salzuflen, 07.November 2013 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
ln Vertretung 
 
 
Oberweis 

KrBl. Lippe 25.11.2013 
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Stadt Detmold 
 
504 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen für die Wahl des Bürgermeisters und 
der Vertretung der Stadt Detmold (Wahl im 
Wahlbezirk und Wahl aus der Reserveliste) im 
Jahr 2014 

 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung -KWahlO- vom 
31. August 1993 (GV. NRW. 1993 S. 592, 967), zuletzt ge-
ändert durch die Zehnte Verordnung zur Änderung der 
KWahlO vom 27. Juni 2011 (GV. NRW. 2011 S. 300, ber. 
S. 394), - SGV NRW 1112 - fordere ich hiermit zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
 
- in den Wahlbezirken und 
- aus den Reservelisten 
 
auf. 
 
Außerdem fordere ich hiermit gemäß § 75 b  KWahlO zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
 
- des Bürgermeisters 
 
auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Stadt Detmold, Fachbe-
reich 3, -Wahlteam-, Grabenstr. 1, Gebäude der Bürgerbe-
ratung (Zimmer 201), 32756 Detmold, während der Dienst-
stunden kostenlos abgegeben werden.  
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b 
und 46 d Abs. 1 bis 3 Kommunalwahlgesetz - KWahlG - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV.NRW. 1998 Seite 454, berichtigt Seite 509 und 1999 
Seite 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und zur Ände-
rung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 01. 
Oktober 2013 (GV.NRW. Seite 564) - SGV.NRW 1112 - 
und der §§ 25, 26 und 31 sowie der §§ 75 a und 75 b 
KWahlO weise ich hin. 
 
Nach § 49 Abs. 1 KWahlG werden die Funktionsbe-
zeichnungen in weiblicher oder männlicher Form geführt. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten:  
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 

Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Partei-
en), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen 
von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von 
einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern), von 
diesen allerdings keine Reserveliste, eingereicht 
werden.  

 
1.2 Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe 

kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, 
wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. Kommt 
eine derartige Versammlung nicht zustande, so 
kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber in 
einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen 
lassen.  

 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürger), die in Deutsch-
land wohnen, sind unter den gleichen Vorausset-
zungen wie Deutsche wählbar. 
Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist gegenüber dem Wahlleiter nach, dass 
für ihn im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 
34 Abs. 6 des Meldegesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen eingetragen ist, ist anstelle seiner 
Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsan-
schrift zu verwenden; die Angabe eines Postfachs 
genügt nicht. 

 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterver-
sammlungen sind in geheimer Wahl zu wählen. 
Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihen-
folge der Bewerber auf der Reserveliste und für die 
Bestimmung als Ersatzbewerber für einen anderen 
Bewerber. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage 
des Zusammentritts der Versammlung im Wahlge-
biet wahlberechtigt ist. 

 
Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann 
nur gewählt werden, wer am Tage des Zusammen-
tritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Ver-
sammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe 
hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Be-
schluss einer Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung Einspruch erheben. Auf einen solchen Ein-
spruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Er-
gebnis ist endgültig. 

 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Ver-
treterversammlung, über die Einberufung und Be-
schlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung sowie über das Verfahren für die Wahl 
des Bewerbers regeln die Parteien und Wähler-
gruppen durch ihre Satzungen.  

 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl 
der Bewerber mit Angaben über Ort und Zeit der 
Versammlung, Form der Einladung, Zahl der er-
schienenen Mitglieder, Vertreter oder Wahlberech-
tigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem 
Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Lei-
ter der Versammlung und zwei von dieser bestimm-
ten Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides 
Statt zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers 
für das Amt des Bürgermeisters und der Bewerber 
für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versi-
cherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, 
dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber 
und die Bestimmung der Ersatzbewerber in gehei-
mer Abstimmung erfolgt sind. Die Beibringung ei-
ner Ausfertigung der Niederschrift und der Ver-
sicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorlie-
gen eines gültigen Wahlvorschlages. 
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1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt 

der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode 
nicht ununterbrochen im Rat der Stadt Detmold, im 
Kreistag des Kreises Lippe, im Landtag des Landes 
Nordrhein-Westfalen (NRW) oder auf Grund eines 
Wahlvorschlages aus dem Land NRW im Bundes-
tag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen 
nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vor-
stand, eine schriftliche Satzung und ein Programm 
hat. Dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte 
Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum 
Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim 
Bundeswahlleiter eingereicht haben.  

 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert 
sind dem Bundeswahlleiter die Unterlagen einge-
reicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt 
Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Ein-
reichung von Satzung und Programm von Parteien 
und Wählergruppen eingereicht werden können, 
macht das Innenministerium nach dem Zeitpunkt 
der Wahlausschreibung öffentlich bekannt.  

 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters 
 
2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters 

können auch von Parteien und Wählergruppen ge-
meinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der 
Bewerber entweder in einer gemeinsamen Ver-
sammlung oder in getrennten Versammlungen der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die 
Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen 
keinen anderen als den gemeinsamen Bewerber 
wählen und zur Wahl vorschlagen. 

 
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters 
soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO 
eingereicht werden. Er muss enthalten:  

 
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 

Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht; andere Wahlvorschläge können 
durch ein Kennwort des Wahlvorschlagsträgers 
gekennzeichnet werden; 

 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsda-

tum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) 
sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers.  

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrif-
ten der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten.  

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 

muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei-
tung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 
KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
von den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger un-
terzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen 
muss der Unterzeichner des Wahlvorschlags im 
Wahlgebiet wahlberechtigt sein.  

 
 
 
 

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Partei-

en und Wählergruppen müssen außerdem von min-
destens 230 Wahlberechtigten der Gemeinde per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies 
gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn der bisherige Bürger-
meister oder Landrat als Bewerber vorgeschlagen 
wird. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der 
Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden.  
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame 
Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle 
beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 
genannten Parteien und Wählergruppen fallen. 

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 230 Wahl-

berechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 
14c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes 
zu beachten:  

 
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom 

Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforde-
rung sind die Bezeichnung der Partei oder Wäh-
lergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen 
will, bei Einzelbewerbern das Kennwort, sowie 
Familienname, Vornamen und Wohnort des vor-
zuschlagenden Bewerbers anzugeben. Der 
Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Form-
blätter zu vermerken.  

 
- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag 

unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterschreiben; 
neben der Unterschrift sind Familienname, Vor-
namen, Geburtsdatum, Anschrift (Hauptwoh-
nung) des Unterzeichners anzugeben.  

 
- Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt 

oder gesondert eine Bescheinigung der Stadt 
Detmold nach dem Muster der Anlage 15 zur 
KWahlO beizufügen, dass er im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist.  

 
- Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvor-

schlag derselben Art (also nur einen Wahlvor-
schlag für die direkte Wahl im Wahlbezirk und 
nur für eine Reserveliste sowie nur einen Wahl-
vorschlag für die Wahl des Bürgermeisters) un-
terzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschlä-
ge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf al-
len Wahlvorschlägen ungültig. Die Unterzeich-
nung des Wahlvorschlags durch den Bewerber 
ist zulässig, wenn dieser in der Gemeinde wahl-
berechtigt ist.  

 
- Wahlvorschläge von Parteien und Wählergrup-

pen dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers 
durch eine Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig. 
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2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:  
 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach 
dem Muster der Anlage 12c zur KWahlO; die Er-
klärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach 
dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO abge-
geben werden. Dabei hat der Bewerber zu ver-
sichern, dass er für keine andere Wahl zum 
Bürgermeister oder Landrat kandidiert. Die ord-
nungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklä-
rung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vo-
raussetzung für die Abgabe eines gültigen 
Wahlvorschlags.  

 
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem 

Muster der Anlage 13b zur KWahlO; die Be-
scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO 
abgegeben werden.  

 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wähler-

gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe 
zur Aufstellung des Bewerbers (Anlage 9c zur 
KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vor-
geschriebenen Versicherungen an Eides statt 
(Anlage 10c zur KWahlO).  

 
3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
3.1 Nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) KWahlG in Verbin-

dung mit der Satzung zur Verringerung der Zahl der 
in den Rat der Stadt Detmold zu wählenden Vertre-
ter vom 23. Mai 2003 sind 

 
für die Stadt Detmold 46 Vertreter, 
davon 23 in Wahlbezirken zu wählen. 

 
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der 
Wahlbezirke der Stadt Detmold vom 06.Juni 2013 
weise ich ausdrücklich hin. Sie kann jederzeit beim 
Wahlleiter der Stadt Detmold, Fachbereich 3, -
Wahlteam-, Grabenstr. 1 (Zimmer 201), 32756 
Detmold, während der Dienststunden eingesehen 
werden. 

 
3.2 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach 

dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht 
werden. Er muss enthalten:  

 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 

Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbe-
werbern können durch ein Kennwort gekenn-
zeichnet werden; 

 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtdatum, 

Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit des Bewerbers; bei Beam-
ten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 
KWahlG sind auch der Dienstherr und die Be-
schäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stif-
tung oder Anstalt, bei der sie angestellt sind, an-
zugeben.  

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.  

 
3.3 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 

muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei-
tung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 
KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss min-
destens ein Unterzeichner seine Unterschrift auf 
dem Wahlvorschlag selbst leisten.  

 
3.4 Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk der unter 1.3 

genannten Parteien und Wählergruppen müssen 
ferner von mindestens 5 Wahlberechtigten des 
Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; 
dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewer-
bern. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung 
für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es 
sei denn, der Nachweis kann infolge von Umstän-
den, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu 
vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.  

 
3.5 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von 

mindestens 5 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, 
so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblät-
tern nach Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen.  

 
Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der 
Unterzeichner im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Die 
Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Be-
werber ist zulässig.  

 
3.6 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:  
 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach 
dem Muster der Anlage 12a zur KWahlO; die 
Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 
abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Ab-
gabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die 
Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.  

 
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem 

Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die Be-
scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 
erteilt werden.  

 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-

gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe 
zur Aufstellung der Bewerber mit den nach § 17 
Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherun-
gen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es 
nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift 
und der Versicherung an Eides Statt einem an-
deren Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt 
ist (s. auch 1.2 Abs. 8 dieser Bekanntmachung). 

 
- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 

13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine 
Bescheinigung über ihr Dienst- oder Arbeitneh-
merverhältnis, falls der Wahlleiter dies zur Be-
hebung von Zweifeln für erforderlich hält.  

 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 857 
 

 

 
4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt 

werden, die für eine Partei oder Wählergruppe auf-
treten. Die Reserveliste muss von der für das Wahl-
gebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein.  

 
4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 

11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss ent-
halten:  

 
- den Namen der Partei oder Wählergruppe, die 

die Reserveliste einreicht; 
 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsda-

tum, Geburtsort und Anschrift sowie Staatsan-
gehörigkeit der Bewerber in erkennbarer Rei-
henfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach 
§ 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der 
Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder 
die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der 
sie angestellt sind, anzugeben.  

 
Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschrift 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.  
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass 
ein Bewerber, unbeschadet der Reihenfolge im Üb-
rigen, Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder 
für einen auf einer Reserveliste aufgestellten Be-
werber sein soll.  

 
4.3 Soll ein Bewerber auf der Reserveliste Ersatzbe-

werber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf 
der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber 
sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reservelis-
te ferner enthalten:  

 
- den Familien- und Vornamen des zu ersetzen-

den Bewerbers; 
 
- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der 

Reserveliste, in dem oder unter der der zu er-
setzende Bewerber aufgestellt ist.  

 
4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien 

und Wählergruppen müssen außerdem von mindes-
tens 61 Wahlberechtigten persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein.  

 
4.5 Muss die Reserveliste von mindestens 61 Wahlbe-

rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach dem Mus-
ter der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei 
Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung 
der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die 
Unterzeichnung gilt Nr. 2.4 entsprechend. Die Zu-
stimmungserklärung der Bewerber ist auf der Re-
serveliste nach dem Muster der Anlage 11b oder 
einzeln nach dem Muster der Anlage 12b zur 
KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der 
Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber 
gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind 
und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag 
beigefügt ist.  

 
 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters und 
der Vertretung der Stadt Detmold sind bis spätestens am 
Montag, 07. April 2014, 18.00 Uhr (48. Tag vor der Wahl,  
– Ausschlussfrist-, § 15 Abs. 1 Satz 1 KWahlG), beim 
Wahlleiter der Stadt Detmold, Fachbereich 3, -Wahlteam-, 
Grabenstr. 1, Gebäude der Bürgerberatung (Zimmer 201), 
32756 Detmold, einzureichen.  
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig 
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher 
noch behoben werden können.  
  
Detmold, den 11. November 2013 
 
Der Wahlleiter für die Wahl der Vertretung 
und die Wahl des Bürgermeisters  
der Stadt Detmold 
In Vertretung 
 
 
( Benkmann ) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
505 Öffentliche Bekanntmachung der Widmung der 

Straße „Vogelsang“ in Lemgo 
 

I. 
 
1. Nachstehend aufgeführte Verkehrsfläche wurde end-

gültig ausgebaut: 
 

„Vogelsang“ 
Gemarkung Lemgo, Flur 52, 

Flurstücke 235 und 663 sowie 
Gemarkung Lemgo, Flur 7, Flurstück 905 

(siehe auch anliegender Lageplan) 
 
2. Die vorgenannte Verkehrsfläche ist mit sofortiger Wir-

kung für den öffentlichen Verkehr gem. § 6 des Stra-
ßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der derzeit gültigen Form 
gewidmet. 

 
3. Die vorgenannte Straße wird nach ihrer Verkehrsbe-

deutung in die Straßengruppe einer Gemeindestraße 
eingestuft. 

 
4. Baulastträger dieser öffentlichen Straße ist die Stadt 

Lemgo. 
 

II. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 
32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) schrift-
lich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen - ERVVO VG/FG einzureichen oder münd-
lich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts zu erklären. Bei schriftlicher 
Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, 
wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei Gericht 
eingegangen ist. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sol-
len ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden, so würde dessen Verschulden dem jeweiligen 
Kläger zugerechnet werden. 
 
Lemgo, 24.10.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
- Tiefbauamt - 
AZ: 60 21 00 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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506 Öffentliche Bekanntmachung der Widmung der 

Straßen "Am Kleinen Kamp", "Hinter dem 
Storkskrug" und "Hauptstraße" (Stichweg) in 
Lemgo 

 
I. 

 
1. Nachstehend aufgeführte Verkehrsflächen wurden 

endgültig ausgebaut: 
 

"Am Kleinen  Kamp", "Hinter dem Storkskrug" 
und "Hauptstraße" (Stichweg) 
Gemarkung Wahmbeck, Flur 3,  
Flurstücke 40, 464, 469 und 470 

(siehe auch anliegender Lageplan) 
 
2. Die vorgenannten Verkehrsflächen sind mit sofor-

tiger Wirkung für den öffentlichen Verkehr gem. 
§ 6 des Straßen- und Wegegesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der derzeit 
gültigen Form gewidmet. 

 
3. Die vorgenannten Straßen werden nach ihrer Ver-

kehrsbedeutung in die Straßengruppe einer Ge-
meindestraße eingestuft. 

 
4. Baulastträger dieser öffentlichen Straßen ist die 

Stadt Lemgo. 
 

II. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 
32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) schrift-
lich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen - ERVVO VG/FG einzureichen oder münd-
lich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts zu erklären. Bei schriftlicher 
Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, 
wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei Gericht 
eingegangen ist. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sol-
len ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden, so würde dessen Verschulden dem jeweiligen 
Kläger zugerechnet werden. 
 
Lemgo, 24.10.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
- Tiefbauamt - 
AZ: 60 21 00 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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507 Bekanntmachung des Jahresabschlusses der 

Alten Hansestadt Lemgo zum 31.12.2012 und  
Entlastung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Stadt Lemgo am 14.10.2013 den vom Rechnungs-
prüfungsausschuss geprüften und mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresab-
schluss zum 31.12.2012 durch Beschluss festgestellt und 
dem Bürgermeister Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 mit Lagebericht ist 
gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Kreises 
Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schrei-
ben vom 22.10.2013 angezeigt worden. 
 
Der Jahresabschluss mit Lagebericht 2012 der Alten Han-
sestadt Lemgo wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung sowie die Gesamtfi-
nanzrechnung zum 31.12.2012 sind nachfolgend abge-
druckt.  
 
Der Jahresabschluss 2012 mit allen Anlagen sowie der La-
gebericht liegen zur Einsichtnahme ab dem 26.11.2013 bis 
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses in der 
Kämmerei, Papenstraße 9, Zimmer 117, während der 
Dienstzeiten öffentlich aus und sind im Internet unter der 
Adresse www.lemgo.net verfügbar. 
 
Lemgo, den 05. 11. 2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
 
 
Der Bürgermeister 
Dr. Reiner Austermann 

Kr.Bl. Lippe 25.11.2013  
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508 Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-

schlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „ Forst und Grün Lemgo“ zum 31.12.2012 

 
Der Rat der Stadt Lemgo hat am 14.10.2013 auf Empfeh-
lung des Gemeinsamen Betriebsaussschusses der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtungen den Jahresabschluss für 
das Wirtschaftsjahr 2012 mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 30.133.772,39 EUR und einem Jahresüberschuss von 
47.581,33 EUR festgestellt. Das Jahresergebnis wird in 
Höhe von 17.581,33 EUR als Ergebnisvortrag eingestellt 
und in Höhe von 30.000,00 EUR an die Stadt ausgeschüt-
tet. 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo erteilt dem Gemein-
samen Betriebsausschuss die Entlastung. 
 
Mit Schreiben vom 07.11.2013 hat die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) den abschließen-
den Prüfungsvermerk erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Forst und Grün Lemgo. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2012 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON 
GmbH, Niederlassung Bad Oeynhausen, bedient.  
Diese hat mit Datum vom 10.07.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnun-
gen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung "Forst und Grün Lemgo" für 
das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen 
Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzen-
den Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwor-
tung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung. Der Betrieb hat das Wahlrecht gem. § 27 EigVO 
NW ausgeübt (Anwendung des Neuen Kommunalen Fi-
nanzmanagements). Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. 
 
 
 
 

 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Forst und Grün 
Lemgo" den deutschen handelsrechtlichen und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Gemäß § 3 (4) der Verordnung 
über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Ei-
genbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) wird der Bestätigungsvermerk um den folgenden 
Hinweis ergänzt. 
„Die Bewertung des passiven Rechungsabgrenzungspos-
tens für die Grabnutzungsrechte zum 31.12.2012 erfolgte 
durch Indizierung der historischen Graberwerbsgebühren. 
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei diesem passiven 
Rechungsabgrenzungsposten gemäß  § 42 Abs. 3 GemH-
VO um vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnah-
men handelt, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen. Insofern sind die historischen Werte 
abzugrenzen.“ 
 
Herne, den 07.11.2013 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung „Forst und Grün Lemgo“ für das 
Wirtschaftsjahr 2012 liegen gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbe-
triebsverordnung bis zur Feststellung des folgenden Jah-
resabschlusses zur Einsichtnahme in der Kämmerei der 
Stadtverwaltung, Gebäude Zeughaus, Papenstr. 9, Zimmer 
117, 32657 Lemgo, während der Öffnungszeiten (Mo. – Fr. 
08:30 bis 16:00 Uhr, Do. bis 17:00, Fr. 08:30 bis 12:00 Uhr) 
für jedermann aus. 
 
Lemgo, den 15.11.2013 
 
FORST UND GRÜN LEMGO 
 
 
Gröne 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 25.11.2013  
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509 Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-

schlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „ Straßen und Entwässerung Lemgo“ 
zum 31.12.2012 

 
Der Rat der Stadt Lemgo hat am 14.10.2013 auf Empfeh-
lung des Gemeinsamen Betriebsaussschusses der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtungen den Jahresabschluss für 
das Wirtschaftsjahr 2012 mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 180.187.295,77 EUR und einem Jahresüberschuss 
von 3.327.096,62 EUR festgestellt. Das Jahresergebnis 
wird in Höhe von 327.107,62 EUR als Ergebnisvortrag ein-
gestellt und in Höhe von 2.999.989,00 EUR an die Stadt 
ausgeschüttet werden (nachrichtlich: Im Rahmen einer 
Vorabausschüttung sind bereits im laufenden Wirtschafts-
jahr planmäßig 1.853.989,00 EUR ausgeschüttet worden; 
die Restausschüttung in Höhe von 1.146.000,00 EUR er-
folgt nach dem Verwendungsbeschluss). 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo erteilt dem Gemein-
samen Betriebsausschuss die Entlastung. 
 
Mit Schreiben vom 07.11.2013 hat die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) den abschließen-
den Prüfungsvermerk erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Straßen und Entwässerung 
Lemgo. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2012 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft INTECON GmbH, Niederlassung Bad 
Oeynhausen, bedient.  
Diese hat mit Datum vom 19.06.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnun-
gen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung "Straßen und Entwässerung 
Lemgo" für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2012 bis 
31.12.2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinde-
rechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung. Der Betrieb hat das Wahlrecht gem. § 27 
EigVO NW ausgeübt (Anwendung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements). Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir 
haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Straßen und Ent-
wässerung Lemgo" den deutschen handelsrechtlichen und 
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung) und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft INTECON GmbH, Niederlassung Bad 
Oeynhausen, ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 
Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 07.11.2013 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung „Straßen und Entwässerung 
Lemgo“ für das Wirtschaftsjahr 2012 liegen gem. § 26 Abs. 
3 der Eigenbetriebsverordnung bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme in der 
Kämmerei der Stadtverwaltung, Gebäude Zeughaus, Pa-
penstr. 9, Zimmer 117, 32657 Lemgo, während der Öff-
nungszeiten (Mo. – Fr. 08:30 bis 16:00 Uhr, Do. bis 17:00, 
Fr. 08:30 bis 12:00 Uhr) für jedermann aus. 
 
Lemgo, den 15.11.2013 
 
STRAßEN UND ENTWÄSSERUNG LEMGO 
 
 
Gröne 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 25.11.2013  
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510 Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-

schlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „ Straßen und Entwässerung Lemgo“ 
zum 31.12.2011 

 
Der Rat der Stadt Lemgo hat am 14.10.2013 auf Empfeh-
lung des Gemeinsamen Betriebsaussschusses der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtungen den Jahresabschluss für 
das Wirtschaftsjahr 2011 mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 182.382.660,88 EUR und einem Jahresüberschuss 
von 3.261.403,62 EUR festgestellt. Das Jahresergebnis 
wird in Höhe von 500.000 EUR als Ergebnisvortrag einge-
stellt und in Höhe von 2.761.403,62 EUR an die Stadt aus-
geschüttet werden (nachrichtlich: Im Rahmen einer Vora-
bausschüttung sind bereits im laufenden Wirtschaftsjahr 
planmäßig 1.935.598,00 EUR ausgeschüttet worden; die 
Restausschüttung in Höhe von 825.805,62 EUR erfolgt 
nach dem Verwendungsbeschluss). 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo erteilt dem Gemein-
samen Betriebsausschuss die Entlastung. 
 
Mit Schreiben vom 07.11.2013 hat die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) den abschließen-
den Prüfungsvermerk erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Straßen und Entwässerung 
Lemgo. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft INTECON GmbH, Niederlassung Bad 
Oeynhausen, bedient.  
Diese hat mit Datum vom 19.06.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnun-
gen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung "Straßen und Entwässerung 
Lemgo" für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2011 bis 
31.12.2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinde-
rechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung. Der Betrieb hat das Wahlrecht gem. § 27 
EigVO NW ausgeübt (Anwendung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements). Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir 
haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Straßen und Ent-
wässerung Lemgo" den deutschen handelsrechtlichen und 
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung) und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft INTECON GmbH, Niederlassung Bad 
Oeynhausen, ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 
Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 07.11.2013 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung „Straßen und Entwässerung 
Lemgo“ für das Wirtschaftsjahr 2011 liegen gem. § 26 Abs. 
3 der Eigenbetriebsverordnung bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme in der 
Kämmerei der Stadtverwaltung, Gebäude Zeughaus, Pa-
penstr. 9, Zimmer 117, 32657 Lemgo, während der Öff-
nungszeiten (Mo. – Fr. 08:30 bis 16:00 Uhr, Do. bis 17:00, 
Fr. 08:30 bis 12:00 Uhr) für jedermann aus. 
 
Lemgo, den 15.11.2013 
 
STRAßEN UND ENTWÄSSERUNG LEMGO 
 
 
Gröne 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 25.11.2013  
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Stadt Lügde 
 
511 Bekanntmachung über die Abgrenzung der 

Wahl- und Stimmbezirke der Stadt Lügde für 
die Kommunalwahl 2014 

 
Der vom Rat der Stadt Lügde gewählte Wahlausschuss hat 
in seiner Sitzung am 25. September 2013 gem. § 4 des 
Kommunalwahlgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Kommunalwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30.06.98 (GV. NRW S. 454/SGV. NRW 1112) 
folgende Wahlbezirkseinteilung beschlossen: 
 
Wahlbezirk: 0010 
Stimmbezirk: 0010 
Ortsteil: Lügde - Kernstadt 
Wahllokal: Gemeinschaftsgrundschule Lügde, 

Waldstraße1 
 
Straßenname 
An der Gärtnerei 
Am Kirchberg 
An der Roten Kuhle 
Arminusweg 
Bergstraße 
Birkenweg 
Buchenweg 
Eichenweg 
Fichtenweg 
Kiliansstraße 
Kirchbergweg 
Lärchenweg 
Marienstraße 
Schäfergrund 
Schrotweg 
Waldstraße 
Wesertalweg 
 
Wahlbezirk: 0020 
Stimmbezirk: 0020 
Ortsteil: Lügde - Kernstadt 
Wahllokal: Rathaus Lügde, Am Markt 1 
 
Straßenname 
Am Markt 
Brückenstraße 
Hintere Straße 
Holland 
Mittlere Straße 
Mühlenstraße 
Vordere Straße 
 
Wahlbezirk: 0030 
Stimmbezirk: 0030 
Ortsteil: Lügde - Kernstadt 
Wahllokal: Kindergarten Lügde, Waldstraße 1 a 
 
Straßenname 
Am Schild 
Asternweg 
Auf  der Klus 
Fliederweg 
Gartenstraße 
Königsgrund 
Nelkenweg 
 
 

 
Schildweg 
Schillerstraße 
Schledenstraße 
Tulpenweg 
Unter dem Schild 
 
Wahlbezirk: 0040 
Stimmbezirk: 0040 
Ortsteil: Lügde - Kernstadt 
Wahllokal: Ehem. Kloster Lügde, 
  Mittlere Straße 2 
 
Straßenname 
Brunnenstraße 
Dieselstraße 
Emmerstraße 
Friedrich-Wilhelm-Weber- Straße 
Johannes – Hasse - Straße 
Liboriusstraße 
Pyrmonter Straße 
Siemensstraße 
Widukindstraße 
Wildkämpe 
Wiesenweg 
 
Wahlbezirk: 0051 
Stimmbezirk: 0051 
Ortsteil: Lügde - Kernstadt 
Wahllokal: Feuerwehrgerätehaus Lügde, 

Unter den Klippen 14 
 
Straßenname 
Am Blumenkamp 
Am Ramberg 
Am Weinberg 
An der Oelwiese 
An der Steinkuhle 
Annenweg 
Auf der Lied 
Blankenburg 
Dallensenweg 
Eschenbrucher Straße 
Fuchsholz 
Hamborner Mühle 
Harzberger Straße 
Hermannstal 
Hohenborner Straße 
Höxter Straße 
Krähenbrink 
Meinteweg 
Rambergsweg 
Römerstraße 
Schierenbergstraße 
Silberbrink 
Stadtholz 
Südfeld 
Uhlensen 
Unter den Klippen 
Zum Golfplatz        
 
Wahlbezirk: 0052 
Stimmbezirk: 0052 
Ortsteil: Harzberg 
Wahllokal: Ehem. Schule Harzberg, 
  Am Harzberg 1 
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Straßenname 
Am Harzberg 
Provinzialstraße 
 
Wahlbezirk: 0060 
Stimmbezirk: 0060 
Ortsteil: Lügde - Kernstadt 
Wahllokal: AWO Kindergarten, 
  Am Sonnenhof 10 
 
Straßenname 
Am Golfplatz 
Am Sonnenhof 
An der Steinkuhle    
Angermünder Straße 
Brandenburger Straße 
Mecklenburger Straße 
Ostpreußenstraße 
Pommernstraße 
Schlesier Straße 
Sonnenwinkel 
Sudetenstraße 
Zum Golfplatz   
 
Wahlbezirk: 0070 
Stimmbezirk: 0070 
Ortsteil: Lügde - Kernstadt 
Wahllokal: Seniorenheim Johanniter-Stift, 

Kanalstraße 19-21 
 
Straßenname 
Am Wall 
An der Stadtmauer 
Auf den Gehren 
Bahnhofstraße 
Goethestraße 
Hilleweg 
Kanalstraße 
Karlstraße 
Kirchweg 
Kreuzstraße 
Pfarrer-Nussbaum-Straße 
Prozessionsweg 
Rosenstraße 
Schulstraße 
Seilerstraße 
 
Wahlbezirk: 0080 
Stimmbezirk 0080 
Ortsteil: Sabbenhausen 
Wahllokal: Städt. Kindergarten Sabbenhausen, 

Lange Straße 41 
 
Straßenname 
Ahornweg 
Am Teiche 
Auf dem Kiel 
Auf der Brede 
Bäckerweg 
Bollweg 
Brüggensiek 
Butze 
Eulenwinkel 
Finkenkamp 
Im Bruchkamp 
Im Busch 
In der Ecke 
 

 
Kastanienweg 
Kielsweg 
Kuhlenweg 
Lange Straße 
Langeäckern 
Luisenstraße 
Lüdenberg 
Mönchenkamp 
Ratsiek 
Sackgasse 
Schierbruch 
Schützenstraße 
Waldecker Straße 
Winkhausen 
Wörmkestraße 
 
Wahlbezirk: 0091 
Stimmbezirk: 0091 
Ortsteil: Wörderfeld 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus,  

Wörderfeld 24 
 
Straßenname 
Friedenseiche 
Lipper Straße 
Hinter den Höfen 
Kapellenweg 
Vahlbrucher Straße 
Hauptmanns Kamp 
Wörderfeld 
Hünkergrunder Straße 
Drift 
Wrampenfeld 
Hünkergrund 
Holhöfen 
 
Wahlbezirk: 0092 
Stimmbezirk: 0092 
Ortsteil: Falkenhagen 
Wahllokal: Städt. Kindergarten Falkenhagen, 

Henkenbrinker Str. 4 
 
Straßenname 
Kloster Falkenhagen 
Friedrich-von-Spee-Weg 
Am Klosterberg 
Burghagen 
Poller Straße 
Meierei 
Kreuzherrenstraße 
Henkenbrinker Straße 
Graf-Volkwin-Straße 
Lilienthal 
Domänenweg 
Henkenbrink  
 
Wahlbezirk: 0100 
Stimmbezirk: 0100 
Ortsteil: Elbrinxen 
Wahllokal: Gemeinschaftsgrundschule 

Elbrinxen I, Postweg 19 
 
Straßenname 
Am Bach 
Am Wehr 
Auf dem Brinke 
Auf der Rothe 
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Bergweg 
Brakenkamp 
Eichwald 
Forstweg 
Glashütte 
Hinterer Schäferberg 
Hohlentwete 
Im Winkel 
Kirchenkämpe 
Kortenberg 
Marktweg 
Oberer Bergweg 
Pappmühle 
Postweg 
Rosenbusch 
Rosensiek 
Schäferberg 
Schmiedeweg 
Steinbreite 
Steinweg 
Storchenweg 
Untere Dorfstraße 
Unteres Feld 
Vor dem Berge 
Waldtwete 
 
Wahlbezirk: 0111 
Stimmbezirk: 0111 
Ortsteil: Elbrinxen 
Wahllokal: Gemeinschaftsgrundschule 

Elbrinxen II, Postweg 19 
 
Straßenname 
Am Mühlengraben 
Kohlgärten 
Kurzer Ort 
Mischheid 
Mühlenweg 
Obere Dorfstraße 
Schulweg 
Vennerbruch 
 
Wahlbezirk: 0112 
Stimmbezirk: 0112 
Ortsteil: Rischenau 
Wahllokal: Gemeinschaftsgrundschule 

Rischenau I, Müernstraße 2 
 
Straßenname 
Burgtwete 
Dunger Tor 
Falkenhagener Straße 
Hauptstraße 
Im Orte 
Kuhkämpe 
Lügder Straße 
Paradiesmühle 
Schmiedeberg 
Schwalenberger Straße 
Teichweg 
Triftweg 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wahlbezirk: 0120 
Stimmbezirk: 0120 
Ortsteil: Rischenau 
Wahllokal: Gemeinschaftsgrundschule 

Rischenau II, Müernstraße 2 
 
Straßenname 
Alte Dorfstraße 
Alte Schulstraße 
Am Anger 
Am Südhang 
Biesterfeld 
Fasanenweg 
Friedlandstraße 
Ginsterweg 
Heideweg 
Hermann-Löns-Weg 
Im Graben 
Im Kirchwinkel 
Kiefernweg 
Klosterbreite 
Klostertor 
Lindenweg 
Müernstraße 
Paenbruch 
Poststraße 
Scharpenberg 
Schläge 
Waldwiese 
Wallgraben 
 
Wahlbezirk: 0131 
Stimmbezirk: 0131 
Ortsteil: Hummersen 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus 

Hummersen, 
Weserberglandstraße 2 

 
Straßenname 
Am Dorn 
Am Lakenbach 
Auf dem Kampe 
Buchholzstraße 
Detmolder Straße 
Klingelborner Weg 
Mühlenberg 
Parkstraße 
Tönsweg 
Unterm Osterhagen 
Vogelsang 
Weißenfelder Weg 
Weserberglandstraße 
Winkelweg 
 
Wahlbezirk: 0132 
Stimmbezirk: 0132 
Ortsteil: Niese 
Wahllokal: Feuerwehrgerätehaus Niese, 

Im Niesetal 
 
Straßenname 
Alte Poststraße 
Am Berghof 
Am Buchenberge 
Am Hahnenklau 
Am Steilhang 
Auf dem Felde 
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Bentweg 
Berghofweg 
Hermann-Korb-Straße 
Im Niesetal 
Kirchtwete 
Köterbergstraße 
Kuhhelle 
Niesemühle 
Zehntweg 
 
Wahlbezirk: 0133 
Stimmbezirk: 0133 
Ortsteil: Köterberg 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus 

Köterberg, Köterberg 30 
 
Straßenname 
Köterberg (gesamt) 
 
Lügde, den 26. September 2014 
(Korrekturfassung 06.11.2013) 
 
Der Bürgermeister 
-als Wahlleiter- 
 
 
gez. Reker 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
512 Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und 

des Lageberichtes sowie Entlastung des Bür-
germeisters 

 
Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat in seiner Sit-
zung am 05.11.2013 gem. § 96 Absatz 1 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV.NRW S.666) in der zurzeit geltenden Fas-
sung den vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Zuhil-
fenahme der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia 
mbH geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht 
festgestellt und dem Bürgermeister uneingeschränkte Ent-
lastung erteilt. 
 
Bilanz zum 31.12.2012  
AKTIVA  
A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 35.365,00 € 
II. Sachanlagen  
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte 
a) Grünflächen 7.879.472,00 

€ 
b) Ackerland 261.911,00 € 
c) Wald, Forsten 286.924,00 € 
d) sonstige unbebaute Grundstücke 92.052,00 € 
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
mit 
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.370.096,00 

€ 
b) Schulen 6.728.061,00 

€ 
c) Wohnbauten 825.810,00 € 
d) sonstigen Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäuden 

 
8.106.521,00 
€ 

3. Infrastrukturvermögen  
a) Grund und Boden Infrastrukturver-
mögen 

2.559.856,00 
€ 

b) Brücken und Tunnel 757.339,00 € 
c) Gleisanlagen mit Streckenausrüs-
tung und Sicherheitsanlagen 

 
0,00 € 

d) Entwässerungs- und Abwasserbe-
seitigungsanlagen 

 
8.887.811,00 
€ 

e) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungsanlagen 

 
19.004.057,73 
€ 

f) sonstige Bauten Infrastrukturvermö-
gen 

2.224.916,00 
€ 

4. Bauten auf fremdem Grund und Bo-
den 

8.873,00 € 

5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 90,00 € 
6. Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge 

 
1.539.357,00 
€ 

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 286.142,00 € 
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 
Bau 

507.601,00 € 

III. Finanzanlagen  
1. Anteile an verbundenen Unterneh-
men 

829.125,18 € 

2. Beteiligungen 79.086,21 € 
3. Sondervermögen 0,00 € 
 

 
4. Wertpapiere des Anlagevermögens 22.901,81 € 
5. Ausleihungen  
a) an verbundene Unternehmen 0,00 € 
b) an Beteiligungen 0,00 € 
c) an Sondervermögen 0,00 € 
d) sonstige Ausleihungen 74.008,72 € 
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wa-
ren 

519.921,00 € 

2. Geleistete Anzahlungen 0,00 € 
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 
aus Transferleistungen 
a) Gebühren 328.634,56 € 
b) Beiträge 23.103,23 € 
c) Steuern 155.509,81 € 
d) Forderungen aus Transferleistungen 23.979,10 € 
e) sonstige öffentlich-rechtl. Forderun-
gen 

79.971,52 € 

2. Privatrechtliche Forderungen  
a) gegenüber dem privaten Bereich 77.883,83 € 
b) gegenüber dem öffentlichen Bereich 4.215,09 € 
c) gegen verbundene Unternehmen 0,00 € 
d) gegen Beteiligungen 73.219,89 € 
e) gegen Sondervermögen 0,00 € 
3. Sonstige Vermögensgegenstände 106.406,06 € 
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 
IV. Liquide Mittel 139.230,32 € 
C. Aktive Rechnungsabgrenzungspos-
ten 

662.586,09 € 

Summe AKTIVA 64.561.537,15 
€ 

  
PASSIVA  
A. Eigenkapital  
I. Allgemeine Rücklage 16.902.351,89 

€ 
II. Sonderrücklagen 0,00 € 
III. Ausgleichsrücklage 0,00 € 
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbe-
trag 

- 2.577.323,62 
€ 

B. Sonderposten  
I. für Zuwendungen 12.822.489,61 

€ 
II. für Beiträge 8.526.603,46 

€ 
III. für den Gebührenausgleich 0,00 € 
IV. sonstige Sonderposten 3.536.517,45 

€ 
C. Rückstellungen  
I. Pensionsrückstellungen 3.548.295,00 

€ 
II. Rückstellungen für Deponien u. Alt-
lasten 

0,00 € 

III. Instandhaltungsrückstellungen 106.903,00 € 
IV. Sonstige Rückstellungen 1.054.325,24 

€ 
D. Verbindlichkeiten  
I. Anleihen 0,00 € 
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
1. von verbundenen Unternehmen 100.000,00 € 
2. von Beteiligungen 0,00 € 
3. von Sondervermögen 0,00 € 
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4. vom öffentlichen Bereich 1.992.004,12 

€ 
5. vom privaten Kreditmarkt 3.458.442,32 

€ 
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung 

 
12.005.362,12 
€ 

IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, 
die Kreditaufnahmen wirtschaftl. 
gleichkommen 

 
0,00 € 

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 

 
248.664,74 € 

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleis-
tungen 

715,13 € 

VII. Sonstige Verbindlichkeiten 1.884.263,09 
€ 

E. Passive Rechnungsabgrenzungs-
posten 

951.923,60 € 

Summe PASSIVA 64.561.537,15 
€ 

  
Gesamtergebnisrechnung 2012 
Ertrags- / Aufwandsarten in € 
+ Steuern und ähnliche Abgaben 6.111.266,67 
+ Zuwendungen und allgemeine Umla-
gen 

4.209.155,29 

+ Sonstige Transfererträge 23.840,46 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.137.002,86 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 244.413,52 
+ Kostenerstattungen und Kostenumla-
gen 

350.805,62 

+ Sonstige ordentliche Erträge 581.007,72 
+ Aktivierte Eigenleistungen 54.150,34 
+/- Bestandsveränderungen 0,00 
= Ordentliche Erträge 14.711.642,4

8 
- Personalaufwendungen 3.579.680,25 
- Versorgungsaufwendungen 178.618,88 
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis-
tungen 

2.261.245,99 

- Bilanzielle Abschreibungen 1.992.621,31 
- Transferaufwendungen 7.241.180,49 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.477.364,27 
= Ordentliche Aufwendungen 16.730.711,1

9 
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -

2.019.068,71 
+ Finanzerträge 21.378,15 
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 579.633,06 
= Finanzergebnis -558.254,91 
= Ordentliches Ergebnis -

2.577.323,62 
+ Außerordentliche Erträge 0,00 
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00 
= Außerordentliches Ergebnis 0,00 
= Jahresergebnis -

1.559.060,38 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesamtfinanzrechnung 2012 
Ein- / Auszahlungsarten in € 
+ Steuern und ähnliche Abgaben 6.614.870,04 
+ Zuwendungen und allgemeine Umla-
gen 

3.289.608,50 

+ Sonstige Transfereinzahlungen 2.400,46 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.241.165,92 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 243.897,38 
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 327.878,30 
+ Sonstige Einzahlungen 364.591,05 
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen 22.167,12 
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä-
tigkeit 

14.106.578,7
7 

- Personalauszahlungen 3.465.231,31 
- Versorgungsauszahlungen 171.197,45 
- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleis-
tungen 

2.437.570,37 

- Zinsen und sonstige Auszahlungen 581.920,44 
- Transferauszahlungen 7.367.221,64 
- Sonstige Auszahlungen 1.756.089,84 
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstä-
tigkeit 

15.779.231,0
5 

= Saldo aus laufender Verwaltungstätig-
keit 

-
1.672.652,28 

+ Zuwendungen für Investitionsmaß-
nahmen 

884.685,36 

+ Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen 

 
16.446,34 

+ Einzahlungen aus der Veräußerung 
von  
Finanzanlagen 

 
0,00 

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Ent-
gelten 

234.463,58 

+ sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.135.595,28 
- Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden 

 
183,00 

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 339.526,50 
- Auszahlungen für den Erwerb von  
beweglichem Anlagevermögen 

 
160.451,61 

- Auszahlungen für den Erwerb von  
Finanzanlagen 

 
0,00 

- Auszahlungen von aktivierbaren  
Zuwendungen 

 
0,00 

- Sonstige Investitionsauszahlungen 21.563,65 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 521.724,76 
= Saldo aus Investitionstätigkeit 613.870,52 
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -

1.058.781,76 
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle-
hen 

1.918,01 

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-
sicherung 

 
1.000.000,00 

- Tilgung von Krediten für Investitionen 500.825,82 
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi-
cherung 

0,00 

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 501.092,19 
= Änderung des Bestandes an eigenen 
Finanzmitteln 

 
-557.689,57 

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 689.302,25 
+ Einzahlungen an fremden Finanzmit-
teln 

61.522,41 

- Auszahlungen an fremden Finanzmit-
teln 

59.266,89 

= Liquide Mittel 133.868,20 
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Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Schieder-
Schwalenberg über den Jahresabschluss 2012 und den 
Lagebericht sowie die Entlastung des Bürgermeisters wird 
hiermit gem. § 96 Absatz 2 GO NRW bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2012 liegt zusammen mit dem Lage-
bericht bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlus-
ses zur Einsichtnahme im Bürger- und Rathaus Schieder, 
Domäne 3, 32816 Schieder-Schwalenberg, Obergeschoss, 
Zimmer 22 während der allgemeinen Öffnungszeiten (mon-
tags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 
bis 17 Uhr) öffentlich aus. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 6. November 2013 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
 
 
 
513 3. Satzung zur Änderung der Hundesteuersat-

zung der Stadt Schieder-Schwalenberg vom 6. 
November 2013 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 lit. f) der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) und 
der §§ 3 und 20 Abs. 2 lit. b) des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712) jeweils in den z.Zt. gelten-
den Fassungen hat der Rat der Stadt Schieder-
Schwalenberg in seiner Sitzung am 05.11.2013 folgende 
Änderung der Hundesteuersatzung vom 18.11.2005 be-
schlossen: 
 

I. 
 
§ 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 2 
Steuermaßstab und Steuersatz 

 
Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter 
oder mehreren Personen gemeinsam  
 
a) nur ein Hund gehalten wird   60,00 €; 
b) zwei Hunde gehalten werden   72,00 € je Hund; 
c) drei oder mehr Hunde gehalten 

werden 
  84,00 € je Hund; 

 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, 
werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht 
berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach 
§ 4 gewährt wird, werden mitgezählt. 
 

II. 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 3. Satzung zur Änderung der Hundesteu-
ersatzung der Stadt Schieder-Schwalenberg wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen -GO NRW- beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Schieder-Schwalenberg vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 6. November 2013 
 
 
Gert Klaus 
- Bürgermeister - 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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514 Hinweis auf die Veröffentlichung der öffent-

lich-rechtlichen Vereinbarung zwi-schen dem 
Kreis Lippe und verschiedenen Städten und 
Gemeinden im Kreis Lippe über die Durchfüh-
rung von Aufgaben der Brandschauen 

 
Die Bezirksregierung Detmold hat die öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zwischen dem Kreis Lippe und den Städten 
Horn-Bad Meinberg, Lügde und Schieder-Schwalenberg 
und den Gemeinden Dörentrup und Schlangen zur Durch-
führung der Aufgaben der Brandschauen vom 31. August 
2012 gemäß § 24 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV.NRW. S. 
621) i.V. mit § 1 Abs. 7 des Gesetzes über den Feuer-
schutz und die Hilfeleistung NRW (FSHG) vom 10.02.1998 
(GV.NRW S. 122), zuletzt geändert durch Art. 9 des Ge-
setzes vom 23.10.2012 (GV.NRW S. 474), genehmigt und 
die Vereinbarung und Genehmigung gem. § 24 Abs. 3 GkG 
im  Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold, ausgege-
ben am 21. Oktober 2013, Nr. 43 (ABl. Reg. Dt. 2013, S. 
309 bis 311) bekannt gemacht. 
 
Nach § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG wird hiermit auf die Veröf-
fentlichung der Bezirksregierung Det-mold hingewiesen. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 14. November 2013  
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
(Gert Klaus) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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Gemeinde Schlangen 
 
515 Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2012 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat am 16. Oktober 
2013 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 
31.12.2012 festgestellt und über die Gewinnverwendung 
wie folgt beschlossen: 
 

1. Der Jahresgewinn in Höhe von 51.236,21  Euro 
wird dem Gewinnvortrag zugeführt. 

2. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2012 Entlas-
tung erteilt.  

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
 
02. Dezember 2013 bis einschließlich 13. Dezember 
2013 
 
während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der 
Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 
Schlangen zur Einsichtnahme aus. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag– Freitag:   08:30 – 12:15 Uhr 
Donnerstag:   14:00 – 18:00 Uhr 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungs-anstalt 
NRW Herne über die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
„Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Schlangen. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.12.2012 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr.  Röhricht – Dr. Schillen 
oHG, Bielefeld bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 30.04.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Ei-
genbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlan-
gen, Schlangen, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 
31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Regelungen 
in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Be-
triebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebricht abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung  bil-
det. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung. Der Lagebricht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die 
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen oHG ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichten Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, 24.10.2013 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Matthias Middel 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für 
das Geschäftsjahr 2012 sowie der „Abschließende Ver-
merk“ der Gemeindeprüfungsanstalt NRW vom 24.10.2013 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Schlangen, den 11.11.2013 
 
 
(Aust) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
 
 
 
516 Jahresabschluss des Freibades der Gemeinde 

Schlangen für das Geschäftsjahr 2012 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat am 16. Oktober 
2013 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 
31.12.2012 festgestellt und über die Gewinn-verwendung 
wie folgt beschlossen: 
 

1. Der Jahresverlust in Höhe von 6.771,30  Euro wird 
dem Verlustvortrag zugeführt. 

 
2. Der verbleibende Verlustvortrag aus 2008 in Höhe 

von 7.990,09 Euro wird mit den Rücklagen ver-
rechnet. 

 
3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2012 Entlas-

tung erteilt  
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
 
02. Dezember 2013 bis einschließlich 13. Dezember 
2013 
 
während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der 
Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 
Schlangen zur Einsichtnahme aus. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag– Freitag:   08:30 – 12:15 Uhr 
Donnerstag:   14:00 – 18:00 Uhr 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungs-anstalt 
NRW Herne über die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
„Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Freibad der Gemeinde 
Schlangen. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2012 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Dr.  Röhricht – Dr. Schillen oHG, Bielefeld be-
dient. 
 
Diese hat mit Datum vom 30.04.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
 
 
 

 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Ei-
genbetriebs Freibad der Gemeinde Schlangen, Schlangen, 
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 
2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften sowie Regelungen in der Be-
triebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebslei-
tung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebricht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung  bil-
det. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. 
Der Lagebricht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der künf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen oHG ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
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Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichten Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, 24.10.2013 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Matthias Middel 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Freibad der Ge-
meinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2012 sowie der 
„Abschließende Vermerk“ der Gemeindeprüfungs-anstalt 
NRW Herne vom 24.10.2013 werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Schlangen, den 11.11.2013 
 
 
(Aust) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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Abwasserwerke Blomberg 
 
517 Jahresabschluss der Abwasserwerke Blom-

berg zum 31.12.2012 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 30. September 2013 
den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2010 
festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
 Bilanzsumme 33.698.354,18 € 
 Jahresgewinn  176.906,94 € 
 
Der oben genannte Jahresgewinn 2012 wird wie folgt ver-
wendet: 

a) 15.339,00 € für die Abführung der Eigenkapital-
verzinsung an die Stadt Blomberg  

b) 161.567,94 € Einstellung in die allgemeine Rück-
lage 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2013 
 
bei den Abwasserwerken Blomberg, Nederlandstr. 15, 

I. Geschoß, Blomberg, 
 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Abwasserwerke Blomberg. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2012 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BPW 
Treuhand GmbH, Bünde, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 29.08.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss –bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang- unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Abwas-
serwerke Blomberg, Blomberg, für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01. bis 31.12.2012 geprüft.  
 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung lie-
gen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Einrich-
tung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Abwasserwerke 
Blomberg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der 
Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ein-
richtung und stellt die Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BPW Treuhand GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen /JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 07.11.2013 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
Im Auftrag: 
 
gez. Matthias Middel 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Aufgrund des § 28 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 
(GV..NRW S. 644) in der derzeit geltenden Fassung wird 
hiermit die Feststellung des Jahresabschlusses der Ab-
wasserwerke Blomberg für das Wirtschaftsjahr 2012 sowie 
der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW vom 07.11.2013 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Blomberg, den 12. November 2013 
Abwasserwerke Blomberg 
 
 
(Bartonitschek) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
 
 
 
518 Satzung zur 5. Änderung der Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Blomberg vom 15. Dezember 2005 
vom 14. November 2013 

 
Aufgrund des § 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666) in der zurzeit 
geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 4, 6, 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 
712) in der derzeit geltenden Fassung sowie der §§ 53, 64 
und 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LWG NW) vom 25. Juni 1995 (GV NW S. 926) 
in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt 
Blomberg in seiner Sitzung am 13. November 2013 folgen-
de Satzung zur 5. Änderung der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Blomberg 
beschlossen: 
 

Artikel I 
 
1.) Der § 12 Abs. 5 der vg. Satzung erhält folgende Fas-
sung: 
 
Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die 
auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwund-
mengen) abgezogen. Der Nachweis der Wasserschwund-
mengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebühren-
pflichtige ist verpflichtet, den Nachweis der Wasser-
schwundmengen durch einen auf seine Kosten eingebau-
ten ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu füh-
ren. Der Nachweis über den ordnungsgemäß funktionie-
renden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist 
der Einbau eines Wasserzählers im Einzelfall nicht zumut-
bar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch 
nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus denen sich insbe-
sondere ergibt, aus welchen nachvollziehbaren Gründen 
Wassermengen der städtischen Abwasseranlage nicht zu-
geleitet werden und wie groß diese Wasserschwundmen-
gen sind. 
 
 
 
 
 
 

 
Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück 
zurückgehaltenen Wassermengen durchzuführen. Soweit 
der Gebührenpflichtige aus diesem Grund mittels eines 
speziellen Gutachtens den Nachweis erbringen will, hat er 
die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vor-
gehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der 
Stadt abzustimmen.  
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalender-
jahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum Ablauf der 
Klagefrist durch den Gebührenpflichtigen bei der Stadt gel-
tend zu machen.  
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2013 in 
Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur 5. Änderung der Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Blomberg vom 15. Dezember 2005 
 

vom 14. November 2013 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei der verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 14. November 2013 
 
 
(Geise) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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Blomberger Versorgungsbetriebe 
GmbH 
 
519 Bekanntmachung 
 
Nachfolgend geben wir Ihnen die gültigen allgemeinen 
Strompreise ab dem 01. Januar 2014 für die Versorgung 
mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz 
bekannt. 
 
Allgemeiner Stromtarif (gültig ab 1. Januar 2014) 
 

Ta
rif 

Arbeits
beits-
preis 
ct/kWh 
(brut-
to) 

Arbeits
beits-
preis 
ct/kWh 
(netto) 

Verrech-
nungs-
preis 
Euro / 
Jahr 
(brutto) 

Verrech-
nungspreis 
Euro / Jahr 
(netto) 

Gültig bei 
einem Jah-
resverbrauch 
von 

P 
1 

43,73 36,75 0,00 0,00 0-500 kWh 

P 
2 

25,88 21,75 89,25 75,00 
501-19.736 
kWh 

P 
3 

25,43 21,37 178,50 150,00 
Ab 19.737 
kWh 

 
Schwachlastregelung 

Ta
rif 

Arbeits-
preis 
ct/kWh 
(brutto) 

Arbeits-
preis 
ct/kWh 
(netto) 

Verrech-
nungspreis 
Euro / Jahr 
(brutto) 

Verrechnungs-
preis 
Euro / Jahr (net-
to) 

SL 21,45 18,03 85,68 72,00 

 
Wärmepumpen 

Ta
rif 

Arbeits-
preis 
ct/kWh 
(brutto) 

Arbeits-
preis 
ct/kWh 
(netto) 

Verrech-
nungspreis 
Euro / Jahr 
(brutto) 

Verrechnungs-
preis 
Euro / Jahr (net-
to) 

W
P-
HT 

21,40 17,98 62,64 54,00 

W
P-
NT 

18,66 15,68 0,00 0,00 

 
Speicherheizung 

Ta
rif 

Arbeits-
preis 
ct/kWh 
(brutto) 

Arbeits-
preis 
ct/kWh 
(netto) 

Verrech-
nungspreis 
Euro / Jahr 
(brutto) 

Verrechnungs-
preis 
Euro / Jahr (net-
to) 

NS
P 

18,00 15,13 0,00 0,00 

 
Die Netto-Arbeitspreise enthalten die Netznutzungsentgel-
te, die Konzessionsabgabe, Mehrbelastungen aus dem Er-
neuerbare-Energien- und KWK-Gesetz, aus § 19 Abs. 2 
StromNEV, die Umlage für abschaltbare Lasten (§13 Abs. 
4a und 4b EnWG) sowie der Offshore-Haftungsumlage 
EnWG und die Stromsteuer. Die Bruttopreise enthalten die 
jeweils gültige Umsatzsteuer. Sie sind auf 2 Nachkommas-
tellen kaufmännisch gerundet. 
 
Im Verrechnungspreis ist der Preis für einen Zähler einer 
Verbrauchsstelle enthalten. 
 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2013 
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Gemeindewerke Schlangen 
 
520 Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlan-

gen GmbH (GWS) für das Geschäftsjahr 2012 
 
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.09.2013 den 
Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2012 
festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2012 der 
Gemeindewerke Schlangen GmbH wird festgestellt. 
 
2. Vom Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 137.902,43 
Euro werden 94.000,00 Euro an die Gesellschafter Ge-
meinde Schlangen – Freibad – und AWP GmbH am 
15.07.2013 ausgeschüttet. 
 
3. Vom verbleibenden Betrag von 43.902,43 Euro wird der 
Gewinnanteil des Bereiches Betriebsführung in Höhe von 
307,68  Euro auf neue Rechnung vorgetragen und der Ge-
winnanteil des Bereiches Wasserversorgung in Höhe von 
43.594,75 Euro der Rücklage zugeführt 
 
Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das 
Jahr 2012 Entlastung erteilt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
 
02. Dezember 2013 bis einschließlich 13. Dezember 
2013 
 
während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der 
Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 
Schlangen zur Einsichtnahme aus. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag:   08:30 – 12:15 Uhr 
Donnerstag:   14:00 – 18:00 Uhr 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dr. Röhricht – Dr. Schil-
len“, Bielefeld hat den geprüften Jahresabschluss mit fol-
gendem Bestätigungsvermerk versehen. 
 
Bestätigungsvermerk 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der Ge-
meindewerke Schlangen GmbH, Schlangen, für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebricht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags) liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lagebricht abzu-
geben. 
 
 
 
 
 
 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die  
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebricht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertre-
ter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwänden geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebricht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Bielefeld, 26.02.2013 
 
DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN oHG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Kampen    ppa. Loer 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlangen 
GmbH für das Geschäftsjahr 2012 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Schlangen, den 11.11.2013 
 
 
Aust 
Geschäftsführer 
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Sparkassenzweckverband Paderborn-
Detmold 
 
521 Sitzung der Verbandsversammlung des Spar-

kassenzweckverbandes der Kreise Lippe und 
Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, 
Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg und Pa-
derborn 

 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Kreise Lippe und Paderborn und der 
Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lage, 
Marsberg und Paderborn  findet statt am 
 

Freitag, 06. Dezember 2013, 17:00 Uhr 
Tagungsort: Hauptstelle Detmold der Sparkasse Pa-

derborn-Detmold,  
Paulinenstraße 34, 32756 Detmold 

 
 
Tagesordnung 
 
1. Eröffnung der Verbandsversammlung und Bekanntga-

be von Mitteilungen 
 
2. Kenntnisnahme des Protokolls der Sitzung der Ver-

bandsversammlung vom 29. Mai 2013 
 
3. Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung der Spar-

kasse Paderborn-Detmold im Geschäftsjahr 2013 so-
wie Perspektiven für das Geschäftsjahr 2014  

 
4. Sachstandsbericht zur Sparkassenfusion 
 
5. Information über die Harmonisierung der Beratungs- 

und Öffnungszeiten 
 
6. Verschiedenes 
 
Paderborn, den 11. November 2013 
 
 
gez.  
Manfred Müller 
Vorsitzender  
der Verbandsversammlung 
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Stadtwerke Lage 
 
522 Bekanntmachung der Stadtwerke Lage GmbH 
 
Auf Empfehlung des Aufsichtsrates hat die Gesellschafter-
versammlung in der Sitzung am 24.06.2013 einstimmig be-
schlossen, vom Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 
2012 in Höhe von 1.271.084,58 € stichtagsbezogen zum 
02.09.2013 einen Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € an 
die Gesellschafter Stadt Lage und E.ON Westfalen Weser 
AG auszuschütten und 271.084,58 € auf neue Rechnung 
vorzutragen. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
11. November bis einschließlich 22. November 2013 wäh-
rend der Dienststunden (montags bis donnerstags von 8.00 
bis 12.30 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 
8.00 bis 12.00 Uhr) im Verwaltungsgebäude Pivitshei-
der Straße 21, Lage, EG – Zi. 1.13, zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberich-
tes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ”Concunia 
GmbH”, Münster, hat am 27. Mai 2013 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Stadtwerke Lage GmbH, Lage, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 geprüft. Nach 
§ 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhal-
tung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b 
Abs. 3 EnGW getrennte Konten zu führen sind und Tätig-
keitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrags sowie 
die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt-
werke Lage GmbH, Lage. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Si-
cherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen 
Belangen erfüllt sind. 
 
 

 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.  
 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Geschäftsführung der Gesellschaft, die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze 
und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen 
Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und 
Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Ein-
wendungen geführt. 
 
Münster, am 27. Mai 2013 
 
 
Concunia GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Jürgens, Wirtschaftsprüfer 
Graf, Wirtschaftsprüferin 
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Landesverband Lippe 
 
523 Sitzung des Hauptausschusses 
 
Die 14. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 
Hauptausschusses in der 15. Wahlperiode des Landesver-
bandes Lippe findet am 
 

Mittwoch, 27.11.2013, 15:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: Landesverband Lippe, Schlossstr. 18, 32657 
Lemgo 
 
Tagesordnung 
 
Tagesordnungspunkte 
 

A. Öffentlicher Teil 
 

1. Niederschrift über die 13 . Sitzung des Ausschus-
ses - öffentlicher Teil - in der 15. Wahlperiode der 
Verbandsversammlung am 04.09.2013 
 

2. Anfragen von Ausschussmitgliedern 
 

3. Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 
Verwaltungsangelegenheiten 
 

 
4. 2. Lesung des Entwurfs der Haushaltssatzung des 

Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 
2014 - Einzelpläne 1 und 3, Stellenplan – 

 
5. Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen  

 
 

6. Kulturentwicklungsplan 
 

7. Burg Sternberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Nichtöffentlicher Teil 
 

8. Niederschrift über die 13. Sitzung des Ausschus-
ses - nichtöffentlicher Teil - in der 15. Wahlperiode 
der Verbandsversammlung am 04.09.2013 

 
9. Anfragen von Ausschussmitgliedern 

 
10. Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
 

11. und 12 Personalangelegenheiten 
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